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Vorstellung
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2003-2005 
(IHP (THP) 
RLP

2004-2009
IHP LVR

                       

2017: 
GSV – 14 
Projekt: 
Oberbayern 
Wirkungs-
forschung

2017: 
Forschungs-
auftrag § 99 
BTHG

2018: 
§ 118 SGB IX: 
BEI_BW

2018 – 2019 
LRV M-V

(Verhandlungs-
führung)

2018 – lfd. 
LRV Berlin

(Verhandlungs-
führung)

2022: Behindertenbericht und Fortschreibung des zur Umsetzung 
der UN-BRK im Saarland im Auftrag des Ministeriums für Arbeit, 
Familie, Prävention, Soziales und Sport

2021: Kanton Bern: Projekt Personenzentrierte Hilfen und 
Subjektfinanzierung der Leistungen

2021: Landkreis Pinneberg: OE FD Teilhabe
2021: Landkreis LUP (M-V): Projekt Wirksamkeit
2017: Unsere Kommune für Alle: Kommunale Aktionspläne zur 

Umsetzung der UN-BRK in Rheinland-Pfalz
2014: Ideenworkshops zur Fortschreibung des Aktionsplans zur 

Umsetzung der UN-BRK in Rheinland-Pfalz 

2017: Fachberatung zum Landesgleichstellungsgesetz RLP
2016: Inklusionsplan für die Stadt Herne
2015: Evaluation Landesinitiative Teilhabe an Arbeit, NRW
2014: Kommunale Teilhabeplanung Mayen-Koblenz/Stadt Koblenz
2011: Kommunale Teilhabeplanung Cochem-Zell
2010: Kommunale Teilhabeplanung Bernkastel-Wittlich
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Die Inhalte
Einleitung
Besonderheit 1: Beschreibung der Leistungen
Besonderheit 2: EgH – Pflege
Besonderheit 3: Leistungen zur Erreichbarkeit
Besonderheit 4: Wirksamkeit der Leistungen

Besonderheiten der Rahmen
Bundesländern (Thomas Schmitt

- und Musterleistungsvereinbarungen in den 
-Schäfer, transfer), DV 29.,30 August 2022

Das Ziel
Die Zuhörenden vollziehen nach: Landesrahmenverträge ersetzen nicht die 
Befassung mit dem Gesetz.
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Einleitung

Besonderheiten der Rahmen- und Musterleistungsvereinbarungen in den 
Bundesländern (Thomas Schmitt-Schäfer, transfer), DV 29.,30 August 2022
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Besonderheiten der Rahmen- und Musterleistungsvereinbarungen in den 
Bundesländern (Thomas Schmitt-Schäfer, transfer), DV 29.,30 August 2022

(2) Leistungen zur Sozialen Teilhabe sind insbesondere

1. Leistungen für Wohnraum,
2. Assistenzleistungen,
3. heilpädagogische Leistungen,
4. Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie,
5. Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten,
6. Leistungen zur Förderung der Verständigung,
7. Leistungen zur Mobilität,
8. Hilfsmittel,
9. Besuchsbeihilfen.

(3) Die Leistungen nach Absatz 2 Nummer 1 bis 8 bestimmen sich nach den §§ 77 bis 84, soweit sich 
aus diesem Teil nichts Abweichendes ergibt.
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Besonderheiten der Rahmen- und Musterleistungsvereinbarungen in den 
Bundesländern (Thomas Schmitt-Schäfer, transfer), DV 29.,30 August 2022

§ 78 SGB IX

(1) Zur selbstbestimmten und eigenständigen Bewältigung des Alltages einschließlich der 
Tagesstrukturierung werden Leistungen für Assistenz erbracht. Sie umfassen insbesondere 
Leistungen für die allgemeinen Erledigungen des Alltags wie die Haushaltsführung, die Gestaltung 
sozialer Beziehungen, die persönliche Lebensplanung, die Teilhabe am gemeinschaftlichen und 
kulturellen Leben, die Freizeitgestaltung einschließlich sportlicher Aktivitäten sowie die Sicherstellung 
der Wirksamkeit der ärztlichen und ärztlich verordneten Leistungen. Sie beinhalten die 
Verständigung mit der Umwelt in diesen Bereichen.

(2) Die Leistungsberechtigten entscheiden auf der Grundlage des Teilhabeplans nach § 19 über die 
konkrete Gestaltung der Leistungen hinsichtlich Ablauf, Ort und Zeitpunkt der Inanspruchnahme. 
Die Leistungen umfassen
1. die vollständige und teilweise Übernahme von Handlungen zur Alltagsbewältigung sowie die 

Begleitung der Leistungsberechtigten und
2. die Befähigung der Leistungsberechtigten zu einer eigenständigen Alltagsbewältigung.
Die Leistungen nach Nummer 2 werden von Fachkräften als qualifizierte Assistenz erbracht. Sie 
umfassen insbesondere die Anleitungen und Übungen in den Bereichen nach Absatz 1 Satz 2.
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Besonderheiten der Rahmen- und Musterleistungsvereinbarungen in den 
Bundesländern (Thomas Schmitt-Schäfer, transfer), DV 29.,30 August 2022

Lebensbereiche der ICF Leistungsbereiche nach § 78 SGB IX
… insbesondere 

Kapitel 1: Lernen und Wissensanwendung die allgemeinen Erledigungen des Alltags wie die 
Haushaltsführung, 

Kapitel 2: Allgemeine Aufgaben und Anforderungen die Gestaltung sozialer Beziehungen,

Kapitel 3: Kommunikation die persönliche Lebensplanung, 

Kapitel 4: Mobilität die Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen 
Leben, 

Kapitel 5: Selbstversorgung die Freizeitgestaltung einschließlich sportlicher Aktivitäten

Kapitel 6: Häusliches Leben die Sicherstellung der Wirksamkeit der ärztlichen und 
ärztlich verordneten Leistungen. 

Kapitel 7: Interpersonelle Interaktionen und Beziehungen die Verständigung mit der Umwelt 

Kapitel 8: Bedeutende Lebensbereiche

Kapitel 9: Gemeinschafts-, soziales und 
staatsbürgerliches Leben
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Quelle: § 29 Abs. 1, LRV - RLP

1. Übereinstimmung mit den gesetzlichen Regelungen ?

2. Wie abgrenzen, ohne dass es zu  Doppelleistungen 
kommt?

3. Personenzentriert oder ???

Besonderheiten der Rahmen
Bundesländern (Thomas Schmi

- und Musterleistungsvereinbarungen in den 
t Schäfer, transfer), DV 29.,30 August 2022t-
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Quelle: 
https://padlet.com/...LIGA/wpronk
1pibqt2fjc/wish/2020830034

https://padlet.com/...LIGA/wpronk1pibqt2fjc/wish/2020830034
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Besonderheiten der Rahmen und Musterleistungsvereinbarungen in den 
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Quelle: Muster-Leistungsvereinbarung Baden-Württemberg
Dateiname: BaWü_MusterVereinb_Soziale Teilhabe_Bes_Wohnform.docx 

-
-



13
© transfer. Alle Bestandteile dieses Dokuments sind urheberrechtlich geschützt.

Dieses Dokument ist Teil der Präsentation und ohne mündliche Erläuterung unvollständig.

-Schäfer, transfer), DV 29.,30 August 2022
Besonderheiten der Rahmen- und Musterleistungsvereinbarungen in den 
Bundesländern (Thomas Schmitt

Lebensbereiche der ICF Leistungsbereiche nach § 78 SGB IX
Die ganzheitliche Förderung der persönlichen 
Entwicklung und die im Einzelfall notwendige 
Unterstützung zu einer möglichst selbstbestimmten und 
selbstständigen Lebensführung stehen im Vordergrund.

Zur selbstbestimmten und eigenständigen Bewältigung 
des Alltages einschließlich der Tagesstrukturierung durch 
„Befähigung“, „Übernahme“, „Begleitung“.

… insbesondere 

Sicherstellung und Erledigung von alltäglichen Aufgaben 
und Routinen - in der eigenen Häuslichkeit, in 
besonderen Wohnformen, dem Wohnumfeld und dem
Gemeinwesen, 

Sicherstellung der Selbstversorgung, 
…
Vermittlung eines positiven Umgangs mit der 

Behinderung,
….

die allgemeinen Erledigungen des Alltags wie die 
Haushaltsführung, 

die Gestaltung sozialer Beziehungen,

die persönliche Lebensplanung, 

die Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen 
Leben, 

die Freizeitgestaltung einschließlich sportlicher Aktivitäten

die Sicherstellung der Wirksamkeit der ärztlichen und 
ärztlich verordneten Leistungen. 

Quelle: Anlage zu § 47 Abs. 6 (Leistungsbeschreibung Assistenz) LRV BW die Verständigung mit der Umwelt 
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Quelle: Anlage zu § 47 Abs. 6 (Leistungsbeschreibung Assistenz) LRV BW
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Quelle: Anlage 4 LRV Berlin
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Quelle: Anlage 4 LRV Berlin



17
© transfer. Alle Bestandteile dieses Dokuments sind urheberrechtlich geschützt.

Dieses Dokument ist Teil der Präsentation und ohne mündliche Erläuterung unvollständig.

und Musterleistungsvereinbarungen in den 
-Schäfer, transfer), DV 29.,30 August 2022

Besonderheiten der Rahmen-
Bundesländern (Thomas Schmitt

Quelle: Anlage 4 LRV Berlin
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Quelle: Anlage 4 LRV Berlin
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Quelle: Anlage 4 LRV Berlin
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Quelle: Anlage 4 LRV Berlin
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-
Besonderheiten der Rahmen-
Bundesländern (Thomas Schmitt

und Musterleistungsvereinbarungen in den 
Schäfer, transfer), DV 29.,30 August 2022

Fazit:

1. Der offene Leistungskatalog des § 78 SGB IX bietet den beteiligten Akteuren vielfältige 
Möglichkeiten, Selbstbestimmung, Eigenständigkeit und damit eine eigenverantwortliche 
Lebensführung von Menschen mit Behinderungen zum Bezugspunkt der Leistungen zu machen.

2. Einer konzeptionellen Weiterentwicklung des bisherigen –institutionszentrierten – Systems stehen 
alle Türen offen.

3. Voraussetzung ist ein Verständnis von „Behinderung“ im Sinne der UN – BRK und der ICF: 
Assistenzleistungen sind Umweltfaktoren, die Selbstbestimmung, Eigenständigkeit und 
Eigenverantwortung unterstützen und befördern oder be- bzw. verhindern können.

4. Im Mittelpunkt der professionellen Betrachtung steht damit die Gestaltung von Situationen, in denen 
sich Menschen befinden so, dass diese Selbstbestimmung und gleichberechtigte Teilhabe 
ermöglichen.
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Vielen Dank für Ihre Mitarbeit!
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